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Nr. Träger öffentlicher Belange/ 
Einwender in der 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

Stellungnahme des Einwenders Abwägungsvorschlag 

1 Landkreis Uckermark 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Dem Hinweis wird durch Hervorhebung 
des Punktes 1.2 durch Fettdruck gefolgt, 
da das Einrichten einer ganzen Spalte für 
nur einen Passus nicht zweckmäßig ist.  
 
Natürlich können für alle anderen 
Gebäudearten und Nutzungen Fahrradab-
stellplätze geschaffen werden, sie werden 
nur nicht durch diese Satzung gefordert, 
da von einer guten Bestandslage in 
Prenzlau ausgegangen wird. 
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2 Wohnungsgenossenschaft 
eG Prenzlau 

 

alt: § 3 Ermittlung des Stellplatzbedarfs bei der 
Errichtung baulicher oder sonstiger Anlagen 

(1) … 

(2) … 

(3) Bei Vorhaben mit einem regulären Stellplatzbedarf von 
mindestens 20 sind mindestens 10 % der Stellplätze mit 
einer Stromzuleitung für die Ladung von 
Elektrofahrzeugen zu versehen. 

 
Der Widerspruch gegen § 3 Abs. 3 der 
Stellplatzsatzung findet insofern 
Berücksichtigung, als dass die Ist-Regelung 
in eine Soll-Regelung umgewandelt wird: 
 
neu: § 3 Ermittlung des Stellplatzbedarfs bei der 
Errichtung baulicher oder sonstiger Anlagen 
 
(3) Bei Vorhaben mit einem regulären Stellplatzbedarf von 
mindestens 20 sollen mindestens 10 % der Stellplätze mit 
einer Stromzuleitung für die Ladung von 
Elektrofahrzeugen versehen werden. 

 
Damit wird eine flexiblere Handhabung im 
Einzelfall ermöglicht, um unzumutbare 
Härten zu verhindern. Der Entwurf der  
Stellplatzsatzung verpflichtet niemanden 
selbst Stromleitungen zu verlegen und 
Ladestationen zu betreiben, dies kann 
durch Dritte abgesichert werden. 
 
Grundsätzlich ist die Verankerung der 
vermehrten Nutzung von Elektromobilität 
im Kontext von Stellplatzsatzungen 
möglich und wird auch schon praktiziert. 
Dies ist auch erklärter Wille der 
Stadtverordneten der Stadt Prenzlau. 

 


